
Haushaltssatzung



Entwurf der
H a u s h a l t s s a t z u n g 
der S t a d t   I s e r l o h n

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW 2023), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV.NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Iserlohn am              
 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
Iserlohn voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 189.484.200 €,
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 209.195.700 €,

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 185.551.400 €,
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 201.865.200 €,

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf   22.399.762 €,
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf   27.112.520 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf     1.566.500 €
festgesetzt.



§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur 
Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf     4.927.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf          15.818.340,19 €
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 3.893.159,81 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf    45.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 200  v. H.
1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf 400  v. H.

2. Gewerbesteuer auf 440  v. H. 

§ 7

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk  “künftig wegfallend” (kw) angebracht ist, dürfen
freiwerdende Stellen, die davon betroffen sind, nicht mehr besetzt werden; sie sind zu
streichen.

2. Soweit im Stellenplan aufgrund des Ergebnisses der Stellenbewertung der Vermerk
“künftig umzuwandeln” (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen, die von dem
Vermerk betroffen sind, in Stellen der angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe
umzuwandeln.



§ 8

1. Gem. § 21 Abs.1GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung in den jeweils
gebildeten Teilbudgets alle Aufwendungen und Erträge miteinander verbunden. Dies gilt
auch für die Einzahlungen und Auszahlungen der budgetierten Investitionen. Die
Differenz aus der Summe der Aufwendungen und der Summe der Erträge ist
verbindlich.

2. Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO dienen innerhalb der jeweils gebildeten Teilbudgets alle
Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge
dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nicht
zahlungswirksame Erträge dienen nur zur Deckung von nicht zahlungswirksamen
Aufwendungen. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und
Auszahlungen. 

§ 9

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen
wird auf 20.000 € festgesetzt.

Aufstellungs- u. Feststellungsvermerk:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2010 wurde nach den Vorschriften des
§ 80 Abs. 1 Gemeindeordnung aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Iserlohn, 24. November  2009

Friedhelm Kowalski
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 und 2
Gemeindeordnung bestätigt.

Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister
 


